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Für Alexander





Vorwort

Die vorliegende Studie wurde im Sommersemester 2019 von der Juristischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Habilitations-
schrift angenommen. Literatur und Rechtsprechung wurden im Herbst 2019 
aktualisiert. 

Eines meiner wissenschaftlichen Kerninteressen, das sich nach und nach in 
der Wahl des Habilitationsthemas konkretisierte, gilt – abstrakt gesprochen – 
dem Status, den nichtstaatliche Akteure im Völkerrecht genießen. Rasch reali-
sierte ich im Laufe meiner Recherchen, dass Stand und Reichweite einer prozes-
sualen Autonomisierung des Einzelnen im gegenwärtigen Diskurs um dessen 
völkerrechtliche Stellung noch nicht vertieft behandelt wurden. 

Speziell das Wirtschaftsvölkerrecht als Referenzgebiet für eine Analyse des 
Individualzugangs zu Gericht heranzuziehen, erwies sich als erkenntnisreich: 
Eine EU-zentrierte Betrachtung regionaler Wirtschaftsintegration konnte um 
europäische/eurasische, afrikanische und amerikanische Systeme erweitert 
werden, die aus einer historischen und vergleichenden Perspektive betrachtet 
reiches Anschauungsmaterial bieten. Der Erste Teil der Studie, in dem neben der 
regionalen Wirtschaftsintegration der Individualzugang zu Gericht im See-
völkerrecht und im internationalen Investitionsschutz behandelt wird, ist vor 
diesem Hintergrund bewusst so verfasst, dass in Einzelanalysen Grundlagen-
erkenntnisse zur jeweiligen prozessualen Ermächtigung natürlicher und juristi-
scher Personen präsentiert werden. Der Zweite Teil dient einer systemati sieren-
den Zusammenschau und vergleichenden Kategorisierung der in den Einzel-
analysen gewonnenen Ergebnisse. Eine Kernerkenntnis der Studie, die im 
Dritten Teil grundgelegt wird, ist, dass die Funktion von Individual klagerechten 
systemübergreifend über reine Rechtsschutzbelange hinaus aus gebaut und in 
verschiedener Intensität auf eine Kontrolle staatlicher Legalität erstreckt wird. 
In der Praxis der betrachteten Gerichte wird natürlichen und juristischen Per-
sonen dadurch eine prozessuale Schlüsselrolle überantwortet, die im Rechts-
prinzip einer „umfassenden Parteifähigkeit des Individualklägers“ kulminiert.

Im Verlauf der Habilitationszeit hatte ich verschiedene Hüte auf: Ich war Re-
gierungsrätin am Bayerischen Wissenschaftsministerium, durch die Bayerische 
Gleichstellungsförderung finanzierte Mutter in Elternzeit, akademische Rätin/
Oberrätin am Institut für Politik und Öffentliches Recht der LMU München 
und bin seit dem Wintersemester 2018/2019 Inhaberin einer Tenure-Track-Pro-



VIII Vorwort

fessur für Öffentliches Recht, insb. Grund- und Menschenrechtsschutz an der 
FAU Erlangen-Nürnberg. Was diese Etappen begleitet und zusammengehalten 
hat, war der beständige und verlässliche Fördergeist sowie die loyale Unterstüt-
zung meines akademischen Lehrers Prof. Dr. Rudolf Streinz. Mit Herrn Streinz 
zusammenzuarbeiten bedeutet, juristische Fachkunde, hochschulpolitisches 
Geschick und eine Menschenfreundlichkeit kennenzulernen, die Maßstäbe set-
zen. Dafür danke ich ihm von Herzen. Der gute Geist, der von Rudolf Streinz 
ausgeht, strahlte auch auf das Zusammengehörigkeitsgefühl des Lehrstuhl-
teams aus, dem ich sehr gerne angehörte. Danksagen möchte ich meinen lieben 
Kolleginnen und Kollegen des Lehrstuhls, stellvertretend, weil wir die längste 
Zeit miteinander verbracht haben, meinen Mit-Habilitanden Dr. Martin Heide-
bach und Dr. Walther Michl.

Die Bereitschaft zum konstruktiven, fördernden Austausch habe ich auch auf 
Seiten von Herrn Prof. Dr. Christian Walter und Herrn BVR Prof. Dr. Peter M. 
Huber als Mitglieder meines Fachmentorats sehr geschätzt. Hierfür sei ihnen 
herzlichst gedankt, Herrn Walter speziell auch für die zügige Erstellung des 
Zweitgutachtens. Ihm und Herrn Prof. Dr. Thilo Marauhn danke ich für die 
Aufnahme in die Reihe Jus Internationale et Europaeum und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft für die Gewähr einer Publikationsbeihilfe. Frau Prof. 
Dr. Anne Peters, LL.M. (Harvard) danke ich sehr dafür, dass sie mir bei der 
Präzisierung des Themas bereits zu einem frühen Zeitpunkt meiner Recherchen 
richtungsweisend als Gesprächspartnerin zur Verfügung stand.

Während meiner Habilitationszeit wurden zwei unserer drei Kinder, unsere 
Töchter Johanna und Rebecca, geboren. Das hat diese Zeit neben der fachlich- 
wissenschaftlichen Weiterentwicklung für mich persönlich zu der weitaus wich-
tigsten Zeit meines Lebens gemacht. Dass Kinder und Wissenschaft vereinbar 
sein sollen und können, war eine ganz zentrale Botschaft der verschiedenen 
Frauenförderlinien der LMU, von denen ich sehr profitiert habe. Meinen Mento-
rinnen, Frau Prof. Dr. Petra Wittig und Frau Prof. Dr. Beate Gsell, danke ich sehr 
für ihre Unterstützung. Aus dem LMU-Mentoring-Programm wurden mir mit 
Julia Wittig und, in den letzten Jahren, Vincent Kirschner tatkräftige und kluge 
studentische Hilfskräfte finanziert, für deren tolle Arbeit ich sehr dankbar bin.

Meine Erlanger Kollegen und Kolleginnen haben mich mit offenen Armen 
empfangen. Stellvertretend sei Prof. Dr. Markus Krajewski, mit dem ich die Be-
geisterung für das Wirtschaftsvölkerrecht und den Menschenrechtsschutz teile, 
für seine Bereitschaft zum interessanten Austausch und seine vielfältige Unter-
stützung, u.a. für seine kritische Lektüre von Schlüsselpassagen dieser Arbeit, 
gedankt.

Mein Herzensdank gilt meinem lieben Mann, Alexander, dem ich die Arbeit 
widme.

Erlangen im Sommer 2020 Patricia Wiater
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Hinführung

§  1: Zur Fokussierung auf den Individualzugang zu Gericht  
im Wirtschaftsvölkerrecht

A. Prozessuales Erstarken internationaler Individualkläger  
im Wirtschaftsvölkerrecht

Das Phänomen einer individualisierten Völkerrechtsdurchsetzung wird assozi-
ativ mit der Erfolgsgeschichte in Verbindung gesetzt, die der internationale 
Menschenrechtsschutz nach Ende des Zweiten Weltkrieges durchlebt hat. Es 
gibt zahlreiche vergleichende Studien, die die verschiedenen regionalen und 
universellen Schutzmechanismen, die Inhalte materieller Menschenrechtsga-
rantien sowie Art und Umfang von internationalen Individualbeschwerderech-
ten betrachten.1 Weitaus punktueller ist dagegen die Auseinandersetzung mit 
Status und Funktion von Individualklägern im Wirtschaftsvölkerrecht2 – dem-
jenigen Völkerrechtsgebiet, in dem sich im 20. Jahrhundert neben dem Men-
schenrechtsschutz ein signifikantes prozessuales Erstarken natürlicher und ju-
ristischer Personen3 realisiert hat.4 Zu den internationalen Gerichten, die als 

1 Vgl. nur aus jüngerer Zeit Donnelly/Whelan, International Human Rights5, 2018; Kälin/
Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz4, 2019; Moeckli/Shah/Sivakumaran/Harris 
(Hrsg.), International Human Rights Law3, 2018; Opitz, Menschenrechte und internationaler 
Menschenrechtsschutz im 20. Jahrhundert, 2002; Schilling, Internationaler Menschenrechts-
schutz3, 2016; Smith, International Human Rights Law, 2018; Vasel, Regionaler Menschen-
rechtsschutz als Emanzipationsprozess, 2017.

2 Der Begriff des Wirtschaftsvölkerrechts wird im Nachfolgenden alternativ zum Begriff 
des internationalen Wirtschaftsrechts in seiner engen Lesart verwendet, d. h. unter Ausschluss 
des Wirtschaftsprivatrechts. Zu den unterschiedlichen Anknüpfungspunkten (Rechtsquel-
len/zu regelnder Gegenstand) und der damit verbundenen Frage, ob auch das Wirtschaftspri-
vatrecht in den Begriff des internationalen Wirtschaftsrechts einzubeziehen ist, Tietje, in: 
ders. (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht2, 2015, S.  1, 5 ff. 

3 Mit dem Begriff der „juristischen Person“ sei hier und im Folgenden immer die „juristi-
sche Person des Privatrechts“ gemeint.

4 Die „individualisierte Durchsetzung des Völkerrechts“ ist dabei keineswegs neu; sie ist 
vielmehr ein „historisch gut verankertes“, wenn auch vereinzeltes Phänomen, dessen Ur-
sprünge bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen (Zitate und Verweis auf das Prisen- und Re-
pressalienrecht des 13. Jahrhunderts bei Peters, Jenseits der Menschenrechte, 2014, S.  426; 
Liebich, Rev. Int. Stud. 34 (2008), 243, 426. Zur Entstehung von mixed claims commissions ab 
dem 18. Jahrhundert Hafner, RdC 358 (2011), 265, 385 ff.; zur Durchsetzung des Minderhei-
tenschutzes zu Zeiten des Völkerbundes Liebich, Rev. Int. Stud. 34 (2008), 243, 246 f. 
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„stars of the standard narrative“5 klassifiziert werden und die einen umfangrei-
chen Fundus an wissenschaftlicher Literatur generieren, gehören vornehmlich 
der EuGH und, spätestens seit Beginn ihrer „Legitimationskrise“, die im Kon-
text der Freihandelspolitik der EU das Augenmerk einer breiten Öffentlichkeit 
auf das Klagerecht privater Investoren gelenkt hat, auch die internationalen In-
vestitionsschiedsgerichte. 

Der Bestand an internationalen Gerichten, die natürlichen und juristischen 
Personen in wirtschaftsvölkerrechtlichen Angelegenheiten offenstehen, ist in-
folge der Judizialisierungswelle, die durch das Ende des Kalten Krieges ausge-
löst wurde, jedoch sehr viel umfassender und in dieser Komplexität gerade aus 
einer vergleichenden Perspektive weitgehend unbeachtet.6 

Der Zusammenbruch der bipolaren Weltordnung hatte in verschiedener Hin-
sicht vitalisierende Effekte auf das internationale Wirtschaftsrecht und, in der 
Konsequenz, auf die Mitwirkungsmacht privater Wirtschaftsteilnehmer.7 Ein 
erster Effekt, der nicht weniger als zur „wichtigsten Entwicklung“8 des Völker-
rechts um die Jahrtausendwende erklärt wurde, war der signifikante Zuwachs 
an neu gegründeten bzw. wiederbelebten ständigen internationalen Gerichten. 
Bis zum Jahr 1989 hatte sich deren Zahl auf sechs aktive Institutionen (den In-
ternationalen Gerichtshof in Den Haag, den Europäischen Gerichtshof in Lux-
emburg und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 
sowie den in Brüssel ansässigen Benelux-Gerichtshof, den Interamerikanischen 
Gerichtshof für Menschenrechte in San José und den Andengerichtshof mit Sitz 
in Quito) beschränkt. 

5 Romano, in: Romano/Alter/Shany (Hrsg.), The Oxford Handbook of International Ad-
judication, 2014, S.  111, 112 beschreibt damit eine wissenschaftliche Fokussierung auf eine 
Gruppe an (erfolgreichen) internationalen Gerichten und Spruchkörpern (z. B. den IGH, die 
WTO-Streitbeilegungsmechanismen, den EuGH, den EGMR oder den ISGH).

6 Einen vergleichenden Blickwinkel auf internationale Gerichte allgemein und auf die ver-
schiedenen Systeme (speziell regionaler Wirtschaftsintegration), deren ständige Gerichte In-
dividualklägern offenstehen, nimmt ein Autorenkreis um Karen Alter ein. Sie geht dabei ins-
besondere den Erfolgsbedingungen und Einflussfaktoren internationaler Judizialisierung 
nach. Vgl. Alter, CPS 39 (2006), 22 ff.; dies., West Eur. Polit.  35 (2012), 135 ff.; Alter/Helfer/
Saldías, Am. J. Comp. L. 60 (2012), 629 ff.; Alter, in: Romano/Alter/Shany (Hrsg.), The Ox-
ford Handbook of International Adjudication, 2014, S.  63 ff.; Alter/Hooghe, in: Börzel/Risse 
(Hrsg.), The Oxford Handbook of Comparative Regionalism, 2016, S.  538 ff.; Alter/Helfer 
(Hrsg.), Transplanting International Courts, 2017; Alter/Helfer/Madsen (Hrsg.), Internatio-
nal Court Authority, 2018.

7 Zum Bedeutungszuwachs im Kontext von Rechtsetzungsprozessen Nowrot, Normative 
Ordnungsstruktur und private Wirkungsmacht, 2006; zum Stand wirtschaftsvölkerrechtli-
cher, speziell welthandelsrechtlicher Individualrechte und deren Durchsetzung Schwart-
mann, Private im Wirtschaftsvölkerrecht, 2005. 

8 Romano, N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 31 (1998–1999), 709 ff., 709. Dieses Phänomen ist dabei 
keineswegs durchweg positiv konnotiert. Zu den Herausforderungen einer Fragmentierung 
des Völkerrechts, die durch eine Proliferation bzw. die Pluralisierung internationaler Gerich-
te befördert werde, nur beispielhaft Koskenniemi/Leino, LJIL 2002, 553 ff. und, aus jüngerer 
Zeit im Kontext des internationalen Wirtschaftsrechts, Chazournes, EJIL 28 (2017), 13 ff.
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Gegenwärtig lassen sich weltweit zwei Dutzend aktive Spruchkörper anfüh-
ren, die die Eigenschaften eines internationalen Gerichts aufweisen.9 Eine be-
sonders bemerkenswerte Facette dieser Entwicklung ist, dass sich mit der 
Gründung neuer internationaler Gerichte auch das Recht von natürlichen und 
juristischen Personen, vor einem internationalen Spruchkörper Gehör zu fin-
den, entscheidend weiterentwickelte. Direkten Zugang zu einem internationa-
len Gericht mit obligatorischer Zuständigkeit für Individualkläger zu eröffnen, 
ist eines der Kernmerkmale, das sog. „new-style International Courts“ kenn-
zeichnet, die das Axiom absoluter staatlicher Souveränität überwinden, das die 
internationale Streitbeilegung nach wie vor dominant prägt, und sich dadurch 
von staatszentrierten „old-style International Courts“, wie dem Internationalen 
Gerichtshof, unterscheiden.10 

Bereits ein oberflächlicher Blick auf die sachliche und räumliche Ausrichtung 
dieser Gerichte deckt indes Grenzen des Phänomens einer Ausweitung der in-
ternationalen Gerichtsbarkeit auf: Ausnahmecharakter haben nach wie vor 
Streitbeilegungsinstanzen mit räumlich universeller Reichweite, wie der 1996 
gegründete Internationale Seegerichtshof, der natürlichen und juristischen Per-
sonen in begrenztem Umfang ein Klagerecht zur Seabed Disputes Chamber 
einräumt, oder der 2002 gegründete Internationale Strafgerichtshof, der den 
Einzelnen aufgrund seiner völkerstrafrechtlichen Verantwortlichkeit als Ver-
fahrensgegner adressiert. Immer noch beispiellos ist die sachlich allumfassende 
Zuständigkeit des IGH für „jede Frage des Völkerrechts“.11 

9 Vgl. diese Zahl bei Alter/Helfer/Madsen, in: dies. (Hrsg.), International Court Authori-
ty, 2018, 3 sowie die Auflistung bei Romano/Alter/Shany, in: Romano/Alter/Shany (Hrsg.), 
The Oxford Handbook of International Adjudication (2014), S.  3 ff., 12 ff. Zu den Eigenschaf-
ten internationaler Gerichte S.  4 ff.: Maßgebliche Kriterien, die ein gerichtliches Verfahren 
(judicial decision making) speziell von Schiedsverfahren (arbitration) abgrenzen, sind dem-
nach folgende: Ein Gericht/Tribunal bestand bereits, bevor eine Streitsache der Entscheidung 
durch einen neutralen Spruchkörper zugeführt wurde; ferner stand die Zusammensetzung 
des Richterkollegiums zu diesem Zeitpunkt bereits fest und entzieht sich dem Einfluss der 
Streitparteien.

10 Begriffliche Unterscheidung nach Alter, CPS 39 (2006), 22 ff., 25 ff. Alter führt als „new- 
style International Courts“, deren Gründung in die Zeit nach 1990 fällt, beispielsweise den 
Zentralamerikanischen Gerichtshof (Central American Court of Justice), den EFTA-Ge-
richtshof (European Free Trade Area Court), das Wirtschaftsgericht der Gemeinschaft unab-
hängiger Staaten (Economic Court of the Commonwealth of Independent States), den Ge-
richtshof der COMESA (Court of Justice for the Common Market of Eastern and Southern 
Africa), den Gerichtshof der OHADA (Common Court of Justice and Arbitration for the 
Organization for the Harmonization of Corporate Law in Africa) oder den Gerichtshof der 
CARICOM (Caribbean Court of Justice) an. 

11 Art.  36 Abs.  2 lit.  b IGH-Statut („Statut des Internationalen Gerichtshofs“ vom 26. Juni 
1945, UNCIO Bd.  15, S.  355, BGBl. 1973 II, S.  505). Vgl. eingehend zu den verschiedenen po-
litischen Initiativen zur Gründung universell tätiger Gerichte (und deren Scheitern) im 20. 
Jahrhundert Katzenstein, Harv. Int’l L. J. 55 (2014), 151 ff. Hierzu auch schon Tomuschat, in: 
Mosler/Bernhardt (Hrsg.), Judicial Settlement of International Disputes, 1974, S.  285, 400 ff.
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Für eine Vielzahl der nach 1989 gegründeten Gerichte ist vielmehr prägend, 
dass sich in ihnen aus der Nachkriegsära bekannte Strukturmerkmale interna-
tionaler Gerichte perpetuieren.12 Dazu zählt maßgeblich ihr regionaler Zu-
schnitt und eine inhaltliche Ausrichtung an klassisch-liberalen Staateninteres-
sen, allen voran der Liberalisierung von Handels- und Wirtschaftsbeziehun-
gen.13 In jüngerer Zeit errichtete internationale Gerichte setzen vor diesem 
Hintergrund eine Tradition fort, die mit dem Europäischen Gerichtshof in den 
1950er Jahren begründet wurde. Das Scheitern der kommunistischen Alternati-
ve zum westlichen Modell einer am Kapitalismus ausgerichteten liberalen und 
demokratischen Ordnung und der damit verbundene „Triumph“14 des markt-
wirtschaftlichen Paradigmas und der Lehren des Freihandels erklären die staat-
liche Bereitschaft, sich vermehrt in regionale Wirtschaftsintegrationsabkom-
men einzugliedern, in denen eine ständige Gerichtsbarkeit über die Einhaltung 
des vertraglichen Pflichtenprogramms wacht.15 

Nicht nur für diese Phase des „neuen Regionalismus“, die zu Beginn der 
1990er Jahre eingeläutet wurde,16 sondern auch für Integrationsprojekte, die vor 
Ende des Kalten Krieges ins Leben gerufen wurden, erweist es sich als regulato-
rische Gretchenfrage, ob ein Gericht als ständiger Spruchkörper etabliert wird 
und Individualklägern in der Sache umfassender direkter, staatsunabhängiger 
Zugang zu Gericht eröffnet wird. Das prozessuale Erstarken, das natürliche und 
juristische Personen in einigen regionalen Wirtschaftsintegrationsabkommen 
erlebten, konzentriert und beschränkt sich auf Integrationsprojekte auf dem eu-
ropäischen, dem afrikanischen und dem amerikanischen Kontinent. Vergleich-
bare Judizialisierungsprozesse sind asiatischen und arabischen Regionalverbün-
den dagegen gänzlich fremd.17 Aber auch im institutionellen Rahmen des Nord-

12 Das Scheitern universeller Friedensbemühungen, das der Zweite Weltkrieg vor Augen 
geführt hatte, hatte insbesondere in Europa und in Lateinamerika Raum für die Gründung 
von regionalen Staaten- und Rechtsverbünden geschaffen. Speziell die Gründung des Europä-
ischen Gerichtshofs (1952), des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (1958), des 
Benelux-Gerichtshofs (1974), des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(1979) und des Andengerichtshofs (1984) fallen in diese Zeit.

13 Wie die Detailanalyse des Zweiten Teils illustrieren wird, wurden diese jedoch verstärkt 
auch durch völkerrechtliche Ordnungsprinzipien flankiert, wie dem Demokratie- und 
Rechtsstaatsgebot und der Förderung und dem Schutz von Menschenrechten. 

14 Romano, N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 31 (1998–1999), 709, 729.
15 Alter, The new Terrain of International Law, 2014, S.  116; dies., in: Romano/Alter/Shany 

(Hrsg.), The Oxford Handbook of International Adjudication, 2014, S.  63, 87. 
16 Zu den verschiedenen Phasen des Regionalismus Fawcett, in: Kösler/Zimmek (Hrsg.), 

Elements of Regional Integration, 2008, S.  15 ff.
17 Alter/Hooghe, in: Börzel/Risse (Hrsg.), The Oxford Handbook of Comparative Regio-

nalism, 2016, 538. Bezugnehmend auf ASEAN assoziiert Grimmel in diesem Sinne mit dem 
Phänomen eines „neuen Regionalismus“ keineswegs ein pooling von Souveränitätsrechten auf 
supranationale Ebene, sondern vielmehr eine Rückkehr zu einer intergouvernementalen Aus-
richtung von Zusammenschlüssen (Grimmel/Rüland, in: Grimmel/Jakobeit (Hrsg.), Regio-
nale Integration, 2015, S.  19, 28 f.).
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amerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA)18 oder dem des Gemeinsamen 
Marktes Südamerikas (MERCOSUR)19 ist die Entscheidungshoheit des betrof-
fenen privaten Wirtschaftsteilnehmers über das „ob“ und das „wie“ individual-
rechtsschützender Verfahren in Handelsangelegenheiten entscheidend be-
schränkt und in verschiedener Form durch den Staat mediatisiert.20 Der Um-
stand, dass auch der Gerichtshof der Benelux-Union natürlichen und juristischen 
Personen nicht offensteht, zeigt, dass die individualisierte Rechtsdurchsetzung 
auch auf dem europäischen Kontinent keineswegs bruchlos realisiert ist.21 

Die partielle Zurückhaltung der Staaten, private Wirtschaftsteilnehmer mit 
der Durchsetzung handelsrechtlicher Regeln zu betrauen, ist mit der vitalen – 
und weltweit verbreiteten – Vertragspraxis zu kontrastieren, die Kontrolle des 
internationalen Investitionsschutzrechts durchaus an Individualkläger zu über-
antworten.22 Neben zahlreichen bilateralen Investitionsschutzverträgen sieht 
eine Vielzahl an multilateralen Abkommen, so beispielsweise auch Kapitel 11 
NAFTA, das Recht privater Investoren vor, gegen den Gaststaat der Investition 
ein internationales Schiedsverfahren einzuleiten.23 Belebende Effekt hatte das 
Ende des Kalten Krieges insoweit auch auf die praktische „‚Entdeckung‘ des 
Investor-Staat Schiedsverfahrens“24 durch private Investoren, die seit Ende der 
1990er Jahre das Ausmaß eines „Investment Arbitration Boom“25 angenommen 

18 „North American Free Trade Agreement“, in Kraft getreten am 01. Januar 1994, 32 ILM 
1993, S.  289.

19 „Treaty establishing a Common Market (Asunción Treaty) between the Argentine Re-
public, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Eastern Republic 
of Uruguay“ vom 26. März 1991, UNTS Bd.  2140, S.  257.

20 Vgl. den überblicksartigen Vergleich der Streitbeilegungsmechanismen in Inter-Ameri-
can Development Bank, Beyond Borders, 2002, 87 ff. (Charakterisierung von NAFTA und 
Mercosur als „minimalist institutional integration model“); Krapohl/Dinkel/Faude, Judicial 
Integration in the Americas?, 2009 (http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/docu-
ment/13055/ssoar-2009-krapohl_et_al-judicial_integration_in_the_americas.pdf?sequen-
ce=1, zuletzt aufgerufen: 27.11.2019). 

Vgl. jedoch zu den Plänen, die Streitbeilegung in MERCOSUR durch die Errichtung eines 
ständigen Gerichtshofs grundlegend zu reformieren und zu verrechtlichen, Kühn Baca, 
AMDI XVII (2017), 405 ff.

21 Zu dessen Zuständigkeit und Verfahren Belkahla, Max Planck Encyclopedia of Interna-
tional Procedural Law: Benelux Court of Justice, 2016 (http://opil.ouplaw.com/home/MPIL, 
zuletzt aufgerufen: 27.11.2019).

22 Auf diese Diskrepanz zwischen Handels- und Investitionsschutz wird eingehend unten 
unter Dritter Teil, 2. Kapitel, §  24 B., S. 603 ff. eingegangen.

23 Dessen Reform durch das (noch nicht in Kraft getretene) „United States-Mexico-Cana-
da Agreement (USMCA)“ wird eine erhebliche Beschneidung von Investor-Staat-Schiedsver-
fahren mit sich bringen. Hierzu Baldwin/Doria/Franco, The New NAFTA – the United Sta-
tes-Mexico-Canada Agreement (USMCA) Brings Future Changes to ISDS, October 4 2018 
(https://globalarbitrationnews.com/the-new-nafta-20181004/, zuletzt aufgerufen: 27.11.2019).

24 Braun, Ausprägungen der Globalisierung: Der Investor als partielles Subjekt im Inter-
nationalen Investitionsrecht, 2012, S.  68.

25 Reinisch, in: Buffard/Crawford/Pellet u. a. (Hrsg.), International Law between Univer-
salism and Fragmentation, 2008, S.  107, 110.
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hat. Obwohl die Etablierung der „gemischten Schiedsgerichtsbarkeit“,26 an de-
nen Staaten und Privatrechtssubjekte als Parteien beteiligt sein können,27 bereits 
in den 1960er Jahren erfolgte und Investor-Staat Klauseln daraufhin in völker-
rechtliche Investitionsschutzverträge integriert wurden, ließ der erste Schieds-
fall bis zum Jahr 1990 auf sich warten und löste daraufhin eine Flut an investiti-
onsschiedsgerichtlichen Verfahren aus.28 Erneut erklärt der Zusammenbruch 
der Sowjetunion den Entwicklungstrend ab den 1990er Jahren. In dessen Folge 
wurde internationales Kapital mobilisiert, multinationale Unternehmen ge-
wannen an wirtschaftspolitischem Einfluss und Entwicklungs- und Schwellen-
länder gerieten verstärkt unter Druck, ausländisches Privatvermögen zu attra-
hieren und zu diesem Zweck eine Individualisierung und Internationalisierung 
der Streitbeilegung zu akzeptieren.29 

Die Gunst der Stunde, der Reformgeist, der nach Ende des Kalten Krieges die 
Gründung internationaler Gerichte und den prozessualen Bedeutungszuwachs 
von Individualklägern beflügelte, scheint unter den gegenwärtigen Vorzeichen 
eines weltweit grassierenden politischen und ökonomischen Nationalismus in 
weite Ferne gerückt.30 Nicht nur die internationale Gerichtsbarkeit, sondern in 
einem grundlegenden Sinne auch der liberale Internationalismus als völker-
rechtliche Ordnungsidee ist politischen Rückschlägen verschiedener Art ausge-
setzt.31 Dessen ungeachtet lebt das, was nach Ende des Kalten Krieges in Gang 
gesetzt wurde, weitgehend ungebrochen in der Praxis fort: Investitionsschieds-

26 Tietje, in: Marauhn (Hrsg.), Streitbeilegung in den internationalen Wirtschaftsbezie-
hungen, 2005, S.  47, 48. 

27 Im Jahr 1965 wurde die ICSID-Konvention („Übereinkommen zur Beilegung von In-
vestitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten“ vom 18. März 
1965, UNTS Bd.  575, S.  159, BGBl. 1969 II, S.  369) verabschiedet. Eingehend hierzu unten 
unter Erster Teil, 3. Kapitel, §  8 B., S. 436 ff.

28 Newcombe, 20 Years of Investment Treaty Jurisprudence, June 27 2010 (http://kluwer-
arbitrationblog.com/2010/06/27/20-years-of-investment-treaty-jurisprudence/, zuletzt auf-
gerufen: 27.11.2019).

29 Van Harten, RIPE 12 (2005), 600, 608.
30 Hierzu Madsen/Cebulak/Wiebusch, Int J Law Context 14 (2018), 197, 217; vgl. ferner die 

Ansätze zur wissenschaftlichen Erfassung des Phänomens in Rovira Kaltwasser/Taggart/
Ochoa Espejo u. a. (Hrsg.), The Oxford Handbook of Populism, 2017. Diese Einschätzung gilt 
indes nicht ausnahmslos, wie das Beispiel des Integrationsverbundes MERCOSUR beweist, 
in dem gegenwärtig zur Diskussion steht, die Streitbeilegung durch die Errichtung eines stän-
digen Gerichtshofs grundlegend zu reformieren und zu verrechtlichen (vgl. Kühn Baca, 
AMDI XVII (2017), 405 ff.).

31 Anne Peters erkennt darin einen Rückgang der Humanisierung des Völkerrechts: „The 
trend of ‚humanization‘ of international law (…) may have slowed down or stopped, while 
State sovereignty may have become more important again.“ (Peters, Beyond Human Rights, 
2016, S. xiii).

Zu diesem Phänomen auch Posner, Ariz. St. L.J. 49 (2017), 795 ff., der durch diese Ereignis-
se diejeinige Völkerrechtsdoktrin bloßgestellt sieht, die die fortschreitende, stringente Aus-
breitung des Völkerrechts und damit einhergehende Erosion staatlicher Souveränität als „aus-
gemachte Sache“ sah. Dieser Aspekt – die „Krisensituation“, der sich die internationale Ge-
richtsbarkeit ausgesetzt sieht – wird im Schluss erneut aufgegriffen.
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gerichte, ebenso wie regionale Wirtschaftsgerichte, deren Gründungen in die 
Zeit vor der aktuellen Rückbesinnung auf staatliche Souveränitätsbelange fal-
len, entscheiden aufgrund des Klageengagements natürlicher und juristischer 
Personen beständig über Streitigkeiten, deren Lösung die Ausformung des in-
ternationalen Wirtschaftsrechts nachhaltig prägt. Die Studie geht diesem Phä-
nomen nach und rückt neben den in der Literatur vielfach behandelten Gerich-
ten, wie dem EuGH oder internationalen Investitionsschiedsgerichten, auch die 
weitaus weniger beachteten gerichtlichen „Stars der Narrative“, die Individual-
klägern in Europa, Afrika und Amerika offenstehen, in den Fokus. 

B. Forschungsagenda

I. Erkenntnisinteresse

Das Erkenntnisinteresse der Studie bezieht sich auf den Status, den natürliche 
und juristische Personen in ihrer Eigenschaft als internationale Individualklä-
ger im gegenwärtigen Wirtschaftsvölkerrecht genießen, sowie auf die Reichwei-
te ihrer prozessualen Ermächtigung. Grundlage der Statusbeschreibung ist ein 
systematisierender Vergleich des Individualzugangs zu Gericht, der natürlichen 
und juristischen Personen im Wirtschaftsvölkerrecht eröffnet ist. 

Das Ausmaß der prozessualen Ermächtigung natürlicher und juristischer 
Personen lässt sich nicht alleine anhand einer vergleichenden Detailanalyse des 
Individualzugangs zu Gericht, wie er sich aus völkervertraglichen Individual-
klagerechten und gerichtlichen Zuständigkeitsregeln konstituiert, sprich: der 
Rechtslage de lege lata, herleiten. Die Reichweite der wirtschaftsvölkerrechtli-
chen Klagemacht des Einzelnen gewinnt sich erst aus dem dynamischen Zu-
sammenspiel zwischen geschriebenem Völkervertragsrecht und dessen Ausle-
gung und Ausdifferenzierung in der Rechtsprechung internationaler Spruch-
körper.32 Im Bewusstsein der – durch die jüngere „Populismuskrise“ des 
Völkerrechts vor Augen geführten – Reversibilität einmal erreichter internatio-
naler Judizialisierungserfolge macht die Analyse hier nicht Halt. Sie bezieht 
vielmehr auch staatliche Gegenreaktionen in die Betrachtung ein. Gemeint sind 
solche Maßnahmen, mit denen Staaten die gerichtliche Ausgestaltung des Indi-
vidualzugangs zu Gericht politisch bestätigen; gemeint sind jedoch insbesonde-
re auch solche Maßnahmen, mit denen die betroffenen Staaten Grund und 
Grenze ihrer Unterwerfung zum Ausdruck bringen und eine Rückkoppelung 
der Rechtsprechung an den politischen Willen und den Staatenkonsens als for-
melle Legitimationsbasis einfordern.33 Hier liegt das Potenzial für sog. political 

32 „Ein Gesetz ist ohne die zugehörige Rechtsprechung nur wie ein Skelett ohne Muskel.“ 
Rabel, in: Zweigert/Puttfarken (Hrsg.), Rechtsvergleichung, 1978, S.  85, 88.

33 Zur Relevanz der „Lebenswirklichkeit“ in rechtsvergleichenden Arbeiten Zweigert/
Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung3, 1996, S.  4.
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backlashes, d. h. für Folgereaktionen der beteiligten Staaten, welche die prozes-
suale Macht des Individualklägers, seinen internationalen Rechtsschutz und die 
völkerrechtliche Rechtsdurchsetzung eigeninitiativ zu betreiben, nachträglich 
wieder beschränken.

Zu fragen ist also: Aus welchen Motiven eröffnen Staaten natürlichen und 
juristischen Personen Zugang zu internationalen Gerichten? Welche Funktio-
nen übertragen sie ihnen dabei und wie weit reicht die prozessuale Ermächti-
gung als Ausdruck einer von staatlicher Seite angestoßenene Autonomisierung 
des Individualklägers? Wie entwickelt der internationale Spruchkörper die im 
Klagerecht verkörperte staatliche Funktionszuweisung an Individualkläger in 
seiner Spruchpraxis weiter – und wie reagieren Staaten ihrerseits auf die in der 
Rechtsprechung herausgebildeten Rechtsschutzmodelle? Eine derart umfassen-
de Bestandsaufnahe des prozessualen Status, den der Einzelne im Wirtschafts-
völkerrecht innehat, leistet der gegenwärtige Stand der Forschung nicht.34 

Der Erkenntnisgewinn, den die Studie damit generiert, ist von verschieden-
artiger Relevanz: Der Vergleich macht transparent, aus welchen Motiven, in 
welchen Kontextbedingungen und in welchem Umfang Staaten in wirtschafts-
völkerrechtlichen Angelegenheiten bereit waren, ihre souveräne Entscheidungs-
hoheit über das „ob“ und „wie“ der Streitbeilegung preiszugeben und Individu-
alklägern Zugang zu einem internationalen Gericht zu gewähren. In dieser 
Hinsicht sind die Forschungsergebnisse für (vornehmlich) politikwissenschaft-
liche Anschlussforschung von Interesse, die aus einer rechtspolitischen Warte 
regulatorische Gestaltungsmöglichkeiten reflektiert und sich mit den Erfolgs-
bedingungen internationaler Judizialisierungsprozesse auseinandersetzt.35 

34 Rechtsgebietsspezifisch wird der Individualzugang zu Gericht in unterschiedlicher Tie-
fe bereits behandelt – zum Teil umfassend (hier sticht der breite Fundus an Literatur zur Indi-
vidualnichtigkeitsklage im Unionsrecht hervor), zum Teil nur am Rande (hier sticht die mar-
ginale Bedeutung der Individualnichtigkeitsklage in der Literatur zum EFTA-Gerichtshof 
hervor).

35 Anschluss findet die Studie an einen Diskurs an der Schnittstelle zwischen Völkerrecht 
und Internationalen Beziehungen, der sich dem eingangs geschilderten Phänomen einer Pro-
liferation internationaler Gerichte und Tribunale widmet und Fragen der Effektivität, Legiti-
mität und der verschiedenen Funktionen internationaler Gerichte, auch im speziellen Zusam-
menhang der Klageermächtigung von nicht-staatlichen Akteuren, aufwirft. Vgl. hierzu bei-
spielhaft Alter, The new Terrain of International Law, 2014; Romano/Alter/Shany (Hrsg.), 
The Oxford Handbook of International Adjudication, 2014; Shany, Assessing the Effective-
ness of International Courts, 2014. Überblicksartig zum gegenwärtigen Theorienstand Alter/
Hooghe, in: Börzel/Risse (Hrsg.), The Oxford Handbook of Comparative Regionalism, 2016, 
S.  538, 548–550. Vgl. zum faktischen Einfluss internationaler Gerichte die Beiträge im Sam-
melband von Alter/Helfer/Madsen (Hrsg.), International Court Authority, 2018, die sich mit 
den kontextgebundenen (gerichtlichen, rechtlichen, politischen und zivilgesellschaftlichen) 
Erfolgsbedingungen eines Wandels von einer „formal de jure authority“ zu einer „de facto 
legal authority“ beschäftigen (Alter/Helfer/Madsen, in: Alter/Helfer/Madsen (Hrsg.), Inter-
national Court Authority, 2018, S.  3 ff.).

Anschluss findet die Studie ferner an Arbeiten, die sich aus einer vergleichenden Perspek-
tive dem Phänomen regionaler Integration widmen, vgl. hierzu nur beispielhaft Closa/Casi-
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Der Vergleich gibt aber auch Aufschluss darüber, wie internationale Gerichte 
mit der staatlichen Bereitschaft, Rechtsdurchsetzung und Rechtsschutz zu ent-
politisieren und zu entstaatlichen, in ihrer Spruchpraxis umgehen; ob sie die 
Klagemacht natürlicher und juristischer Personen in der Tendenz ausweiten 
oder aber restringieren, staatliche Souveränitätsbelange dabei aufgreifen oder 
aber marginalisieren – und mit welchen Auslegungsmethoden und argumenta-
tiven Topoi dies geschieht. Indem neben einer Rechtsprechungsanalyse auch 
staatliche Reaktionsformen in den Blick genommen und systematisiert werden, 
liefert die Studie detailreiches Anschauungsmaterial für jenen Völkerrechtsdis-
kurs, der sich mit der legitimationsbedürftigen „öffentlichen Gewalt“ auseinan-
dersetzt, die von internationalen Gerichten ausgeht.36 

Das Erkenntnisinteresse, das die Studie im Kern antreibt, ist indes rein indi-
vidualzentriert: Sie sieht in der Bereitschaft, privaten Wirtschaftsteilnehmern 
Zugang zu einem internationalen Gericht zu eröffnen, eine Teilfacette „der neu-
en völkerrechtlichen Stellung“37 des Einzelnen, weil natürliche und juristische 
Personen mit Funktionen ausgestattet werden, die sich Staaten in einem tradier-
ten Sinne selbst vorbehalten hatten.38 Dies gilt als Grundannahme unabhängig 
davon, dass sich das Phänomen einer prozessualen Autonomisierung des Ein-
zelnen aus einer völkerrechtlichen Gesamtperspektive nicht nur hinsichtlich der 
erfassten Rechtsgebiete,39 sondern auch mit Blick auf die geografische Vertei-
lung der Streitbeilegungsinstanzen und deren praktische Bedeutung nach wie 
vor als disparat erweist.40 Innerhalb des Gesamtsystems der gerichtlichen 
Streitbeilegung haben Individualkläger die Staaten aus ihrer überkommenen 
Rolle als Herren des Verfahrens verdrängt, die ihnen vor internationalen Ge-

ni/Sender, Comparative Regional Integration, 2016, oder solchen, die sich der Funktion und 
Rolle von Streitbeilegungsorganen in Internationalen Organisationen widmen (vgl. hierzu 
beispielhaft Ruffert/Walter, Institutionalisiertes Völkerrecht2, 2015, 121 ff.). 

36 Zum Begriff der „öffentlichen Gewalt“, die von internationalen Gerichten ausgeht, und 
zu „Wegen demokratischer Legitimation“ v. Bogdandy/Venzke, In wessen Namen?, 2014, 
215 ff., dies., ZaöRV 70 (2010), 1, 26 ff.; vgl. ferner v. Ungern-Sternberg, Demokratie und Völ-
kerrecht – Zur demokratischen Legitimation nationaler und internationaler Rechtserzeu-
gung, Habil., München, 2015, 389 ff.

37 Peters, Jenseits der Menschenrechte, 2014, S.  481.
38 Die Frage, ob auch juristische Personen des Privatrechts – rein profitorientierte Großun-

ternehmen – zu den Akteuren gezählt werden können, die die Individualzentrierung des Völ-
kerrechts ausmachen, wird im Dritten Teil der Studie eingehend diskutiert.

39 Die disparate, punktuelle Natur einer prozessualen Ermächtigung des Einzelnen be-
trifft, wie im Dritten Teil der Studie ausgeführt, auch die Modalitäten der Streitbeilegung im 
internationalen Wirtschaftsrecht, das nicht nur mit Blick auf das Welthandelsrecht, sondern 
auch im Kontext handelsrechtlicher Regelungen in regionalen Freihandelsabkommen auf jene 
prozessuale Ermächtigung verzichtet. 

40 Vgl. zum völkerrechtlichen Status quo Romano/Alter/Shany, in: dies. (Hrsg.), The Ox-
ford Handbook of International Adjudication, 2014, S.  3 ff.; vgl. auch die Erklärungsansätze 
für die Uneinheitlichkeit des Judizialisierungsprozesses bei Helmedach, in: Zangl (Hrsg.), 
Auf dem Weg zu internationaler Rechtsherrschaft?, 2009, S.  267, 277 ff. 
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richten des alten Stils, wie dem IGH, nach wir vor zufällt: Die Zahl der interna-
tionalen gerichtlichen Instanzen, die auch natürlichen und juristischen Perso-
nen offenstehen, übersteigt zwischenzeitlich die Zahl derer, deren Zuständig-
keit auf die Streitbeilegung zwischen souveränen Staaten beschränkt ist.41 Im 
Gegensatz zu vergleichsweise gerichtsscheuen Staaten42 nutzen natürliche und 
juristische Personen ihre internationale Klagemacht aktiv und reizen dabei die 
völkervertraglichen Grenzen, anhand derer die beteiligten Staaten den Zugang 
zu Gericht konturiert hatten, aus. Art und Ausmaß, in dem sich die internatio-
nale (schieds-)gerichtliche Streitbeilegung und Rechtsdurchsetzung im Wirt-
schaftsvölkerrecht aufgrund der staatlichen Vertragspraxis, aufgrund des Kla-
geengagements natürlicher und juristischer Personen und aufgrund der Spruch-
praxis internationaler Gerichte entstaatlicht und entpolitisiert und an den 
Rechten und Interessen privater Wirtschaftsteilnehmer ausrichtet, beeinflusst 
die Stellung des Einzelnen als – zunehmend auch in prozessualer Hinsicht – au-
tonomes Subjekt des Völkerrechts. 

Mit Blick auf „einfache“ völkerrechtliche Normen, die speziell natürliche 
Personen auch „jenseits der Menschenrechte“43 unmittelbar als Berechtigte oder 
völkerstrafrechtlich Verpflichtete adressieren, ist der völkerrechtliche Status des 
Einzelnen umfassend behandelt worden.44 Die Frage, welche völkerrechtstheo-
retischen Implikationen aus der skizzierten prozessualen Autonomisierung re-
sultieren, die natürlichen und juristischen Personen „jenseits der Menschen-
rechte“ zukommt, ist hingegen weitgehend unerforscht.45 Diese Frage motiviert 
die Studie. Anhand der Detailbetrachtung von staatlicher und gerichtlicher Pra-
xis sollen die Funktionen abstrahiert, systematisiert und kritisch reflektiert 
werden, die internationale Individualkläger im Wirtschaftsvölkerrecht in ihrer 
Eigenschaft als Rechtsschutzsuchende und als Mitgestalter des wirtschafts-
rechtlichen Ordnungsrahmens innehaben. 

II. Gegenstand und Aufbau der rechtsvergleichenden Analyse 

Im Zentrum der Studie (Erster Teil) steht die Detailanalyse des Individualzu-
gangs zu ständigen Gerichten im internationalen Wirtschaftsrecht. Das 1. Ka-
pitel erfasst Systeme regionaler Wirtschaftsintegration, die natürliche und juris-
tische Personen mit einem Direktklagerecht ausstatten. Die Wahl der Systeme 

41 Vgl. die Auflistung bei Alter, CPS 39 (2006), 22, 25 ff. 
42 Vgl. zum sog. „Glashausphänomen“ den Fließtext auf S. 646 um Fn.  164.
43 Peters, Jenseits der Menschenrechte, 2014; Peters, Beyond Human Rights, 2016.
44 Vgl. nur Peters, JöR 59 (2011), 411 ff.; dies., Jenseits der Menschenrechte, 2014, S.  1; Par-

lett, The Individual in the International Legal System, 2011; Hafner, RdC 358 (2011), 265 ff.; 
Kjeldgaard-Pedersen, The International Legal Personality of the Individual, 2018.

45 In den vorgenannten wissenschaftlichen Abhandlungen wird die prozessuale Ermächti-
gung des Einzelnen durchaus erfasst und rechtsgebietsspezifisch thematisiert; sie liegt jedoch 
nicht, wie in dieser Studie, im Fokus einer rechtsvergleichenden Auseinandersetzung. 
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– abuse of rights 479–481, 491, 550, 648, 

666
 – siehe auch treaty shopping
– Entwicklungsgeschichte 5–7, 436–440, 

445–447
– Grund- und Menschenrechtsschutz  

435, 482–492, 496 f., 530, 564, 573, 
613–615

– Investition (Begriff) 446 f., 476–479, 
493 f., 529 f., 580, 647

– Legitimationskrise 12 f., 431–436, 447, 
474 f., 483–493, 496, 564, 635 f., 638

– Meistbegünstigungsklausel 451–473, 
493–496, 544, 547, 550, 571, 580

– right to regulate 446 f., 484–488, 573

Konsensprinzip, siehe Staatenkonsens
Konstitutionalisierung 593

Law and Economics 605 f.
Legalitätskontrolle, objektive 51, 

381–382, 420 f., 506–509, 518 f., 
530–536, 548 f., 553, 560, 567 f., 571, 
579 f., 587, 601 f., 633 f.

– siehe auch Popularklage
– siehe auch public interest litigation
Lissabon, Vertrag von, siehe Europäische 

Union
local remedies rule 524, 529 f., 536, 544 f., 

574
– EAC Court of Justice 235, 240–243, 

248
– ECOWAS Community Court of 

Justice 303, 312–315, 327 f.
– Investitionsschutzrecht 444 f., 450, 

458, 474 f.
– SADC Tribunal 270, 275–277, 284
– Zentralamerikanischer Gerichtshof  

373–375, 383

Maastricht, Vertrag von, siehe EU
Maffezini-Rechtsprechung 451 f., 

454–460, 462–474, 494–496, 547 f., 666
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Mediatisierung 4 f., 30 f., 329 f., 345 f., 
456 f., 502 f., 533, 604, 654 f.

– siehe auch diplomatischer Schutz
Meeresbodenbehörde, Internationale  

403 f., 406–408, 413– 425, 429 f., 
512–518

– siehe auch Internationaler Seegerichts-
hof

– Ermessensmissbrauch 420 f., 518
– excess of jursidiction 420 f., 518
– Sekundärrecht 403 f., 417 f., 421, 426, 

513, 518
Meeresbodenkammer, siehe Internationa-

ler Seegerichtshof
Meistbegünstigungsklausel, siehe 

Investitionsschutzrecht
Menschenrechte 1 f., 539, 560–565, 

573–575, 582, 610–615
– ~ als Allgemeine Rechtsgrundsätze  

594–600, 664, 665
– Andengerichtshof 397
– Caribbean Court of Justice 343, 366 f., 

369
– Drittwirkung, unmittelbare 485–487, 

496–497, 649 f.
– EAC Court of Justice 232, 237, 

249–256, 260, 263, 562, 574 f.
– ECOWAS Community Court of 

Justice 296–322, 327–330, 530, 561 f., 
574

– EFTA Gerichtshof 185–190, 201
– EuGH 114, 124–128, 132–134, 136, 156
– Investitionsschutzrecht 435, 482–492, 

496 f., 530, 564, 573, 613–615
– juristischer Personen 303–309, 638–644 
– richterrechtliche Herleitung 124–128, 

138, 176, 185–190, 561 f., 573–575, 582, 
594–600 

– SADC Tribunal 272–274, 277, 280, 
283 f.

– Zentralamerikanischer Gerichtshof  
374, 383 f.

Montanunion / siehe Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl

NAFTA 4 f., 445 f., 459, 483, 491 f., 604
NGO, siehe Zivilgesellschaft
Nizza, Vertrag von, siehe EU

OHADA 11, 285
Organisation der Zentralamerikanischen 

Staaten 376–378, 380, 527
– siehe auch Zentralamerikanischer 

Gerichtshof

Parteifähigkeit, umfassende, Rechts-
prinzip 609 f., 613, 615, 617, 633 f., 638, 
644, 646, 657 f.

Paternalismus, legitimatorischer 654–
656, 667 f.

Plaumann-Formel 94 f., 99–103, 105, 
107 f., 117–119, 122–124, 143, 145 f., 159, 
166 f., 206–208, 217 f., 324–326, 328, 
361 f., 553 f.

– ECOWAS Community Court of 
Justice 324–326, 328, 553 f.

– EFTA-Gerichtshof 206–208, 210, 
217 f., 553 f.

Popularklage 53 f., 58 f., 80, 236 f., 262, 
309 f., 381 f., 392 f., 507–509, 515 f., 543

– siehe auch public interest litigation
pro homine-Grundsatz 297, 374, 540, 

545, 583, 586, 600 f.
public interest litigation 235–238, 262, 

309 f., 328 f., 506 f., 543, 561, 579 f., 644 f.
– siehe auch Popularklage

Reaktion, staatliche (Grafik) 565
Rechtsfortbildung 68, 141, 156, 224, 226, 

295, 305, 546 f., 557, 568, 572, 581, 594 f. 
– Legitimation 584, 587–594, 602, 667 
Rechtsvergleichung, funktionale, 

Methode 14 f., 18
Rechtsweg, innerstaatlicher, siehe local 

remedies rule
res iudicata 315–320
Richterrecht 120, 124–128, 138, 169, 171, 

176, 184, 185–190, 191, 195, 208, 292, 
296 f., 303, 305, 312, 324, 327, 348 f., 370, 
557 f., 561 f., 567 f., 570 f., 573–575, 582, 
591, 609, 663, 666 f.   

– siehe auch Rechtsfortbildung
right to regulate, siehe Investitionsschutz-

recht
Römische Verträge, siehe Europäische 

Union
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SADC 11, 263–269, 526, 531, 536, 563, 
569 f., 575

SADC Tribunal 268–285, 526, 536, 544, 
561, 563, 565, 569 f., 665

– siehe auch local remedies rule
– Entstehungsgeschichte 268 f.
– Grund- und Menschenrechts-

schutz 272–274, 277, 280, 283 f.
– Reform 277–281
– Zulässigkeitsprüfung 275–277, 536, 544
Salini-Kriterien 477–479, 494, 666
Sanktionsklage, siehe EuGH
Schadensersatzpflicht 110, 251 f., 257 f., 

345, 355, 425, 426 f., 532
– siehe auch Staatshaftung
Schuman-Plan 25–29, 33 f., 43, 204 f., 513
Seerechtsübereinkommen 17, 399–430, 

512–518
– siehe auch Internationaler Seegerichts-

hof
– siehe auch Meeresbodenbehörde, 

Internationale
– Entstehungsgeschichte 399–406, 

408–419
– Streitbeilegung 400 f., 404–406, 408
SICA 11, 378–380, 384, 531, 534
– siehe auch Zentralamerikanischer 

Gerichtshof
– Rechtsordnung 383
smart sanctions 152 f.
Staatenkonsens 7, 15, 17, 188, 443, 451, 

461–468, 493–495, 547, 550–552, 555, 
567 f., 573 f., 577 f., 583–608, 621–624, 
626 f., 633, 647, 65–658, 665, 667 

– impliziter ~ 595 f, 623
Staatsabhängigkeit, siehe Mediatisierung, 

Internationaler Seegerichtshof 
(sponsoring)

Staatshaftung 113, 176, 196–200, 
213–215, 362, 558 f., 580, 588, 662

Subjekteigenschaft (natürlicher und 
juristischer Personen) 10, 110 f., 190 f., 
198, 439, 486, 556 f., 590, 615–632, 
636 f., 640, 667

Supranationalität 16, 29–31, 505–510, 
513–515, 519 f., 527, 541, 557

– Andengemeinschaft 386, 390

– CARICOM 337, 370
– EAC 241
– ECOWAS 286, 289 f.
– EFTA 184, 193, 198, 204 f., 215
– Eurasische Wirtschaftsunion 219 f.
– Europäische Union 29–31, 37, 42, 67, 

73, 79 f., 85, 111, 135 f., 155
– Zentralamerikanischer Gerichtshof 

379 f.

Tiefsee – siehe Meeresbodenbehörde, 
Internationale

traité cadre, siehe Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft

traité loi, siehe Europäische Gemein-
schaft für Kohle und Stahl

treaty shopping 470 f., 480 f., 495
TTIP 432 f., 472 f.

ultra vires-Kontrolle, siehe Caribbean 
Court of Justice, EAC Court of Justice 

Völkerrechtssubjektivität, siehe Subjekt-
eigenschaft

WTO-Streitbeilegung 268, 433, 505, 
603–608

Zentralamerikanischer Gerichtshof 11, 
370–384, 387 f., 527, 531, 533 f.

– siehe auch local remedies rule
– siehe auch Organisation der Zentral-

amerikanischen Staaten
– siehe auch SICA
– ~ von 1907 371–375, 383, 394 f., 527
– Entstehungsgeschichte 370–380
– Grund- und Menschenrechtsschutz  

374, 383 f.
– Klagebefugnis 380–383, 534
– Nichtigkeitsverfahren 380, 534
– Vertragsverletzungsverfahren 381
Zivilgesellschaft 19, 228 f., 237 f., 239, 

254, 256, 262, 277, 287 f., 296, 309 f., 
327, 525, 546, 591, 593, 622, 637 f., 
644 f., 648, 653

– siehe auch public interest litigation
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